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Sehr geehrte Mandanten,

bei Pensionszahlungen an einen GmbH-Gesellschafter, der aufgrund

seiner weiteren Tätigkeit als Geschäftsführer auch weiterhin eine

entsprechende Vergütung erhält, wollen Fiskus und Rechtsprechung

regelmäßig eine verdeckte Gewinnausschüttung erkennen.

Warum? Logisch ist dies nicht zu begründen, denn die Pensionszah-

lung wird aufgrund der bereits in der Vergangenheit erdienten Bezüge

geleistet. Das laufende Geschäftsführergehalt gibt es aufgrund der tat-

sächlich noch geleisteten Arbeit. Wo da die verdeckte Gewinnaus-

schüttung zu sehen ist, ist nicht begreiflich.

Man wandle den Fall schlicht mal ab auf einen Finanzrichter, der trotz

Erreichens seiner Pensionsberechtigung noch weiter als Richter tätig

ist. Höchstwahrscheinlich würde dieser seine Pension einfordern und

gleichzeitig für die Fortführung seiner Tätigkeit auch ein volles Salär

verlangen. Dem Gesellschafter-Geschäftsführer wird dies jedoch ver-

wehrt.

Erste, zarte positive Besserung verspricht ein Urteil des FG Münster

vom 25.7.2019 (Az: 10 K 1583/19 K). Darin heißt es, dass Pensionszah-

lungen an einen beherrschenden GmbH-Gesellschafter, der zugleich

als Geschäftsführer tätig ist und hierfür ein Gehalt bezieht, nicht zu ver-

deckten Gewinnausschüttungen führen. Aber dann kommt ein "wenn"!

Dies soll nämlich nur gelten, wenn die Wiedereinstellung bei Beginn

der Pensionszahlungen noch nicht beabsichtigt war, die erneute

Geschäftsführertätigkeit allein im Interesse der Gesellschaft erfolgt

und das neue Geschäftsführergehalt nicht als vollwertiges Gehalt

anzusehen ist.

Mit anderen Worten: Wenn der Gesellschafter in die Bresche springt

und dafür kaum Kohle bekommt, ist das ok! Es bleibt zu hoffen, dass

Finanzrichter künftig ähnlich entlohnt werden wollen.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Ralf Eisenmenger, Gabriele Henke
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle 
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.7.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.7. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen

31.7.2020

 � Einkommensteuererklärung

 � Umsatzsteuererklärung

 � Gewerbesteuererklärung

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Juli 2020

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spä-

testens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Juli 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 29.7.2020.

Entfernungspauschale: Hin- und Rückweg an  
unterschiedlichen Arbeitstagen

Die Entfernungspauschale für Wege zwischen Wohnung und erster Tä-

tigkeitsstätte gilt arbeitstäglich einen Hin- und einen Rückweg ab. Legt 

ein Arbeitnehmer an einem Arbeitstag nur einen dieser Wege zurück, 

ist für den betreffenden Arbeitstag nur die Hälfte der Entfernungspau-

schale als Werbungskosten zu berücksichtigen, wie der Bundesfinanz-

hof (BFH) entschieden hat.

Der Kläger suchte regelmäßig arbeitstäglich seinen Arbeitsplatz auf 

und kehrte noch am selben Tag von dort nach Hause zurück. Vereinzelt 

erfolgte die Rückkehr nach Hause jedoch erst an einem der nachfol-

genden Arbeitstage. Der Kläger machte auch in diesen Fällen sowohl 

für die Hin- als auch die Rückfahrt die vollständige Entfernungspau-

schale als Werbungskosten geltend. Damit hatte er jedoch weder beim 

Finanzgericht noch beim BFH Erfolg.

Zur Abgeltung der Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Wege 

zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sei für jeden Arbeits-

tag, an dem der Arbeitnehmer die erste Tätigkeitsstätte aufsucht, eine 

Entfernungspauschale von 0,30 Euro für jeden Entfernungskilometer 

anzusetzen, so der BFH. Die Entfernungspauschale gelte sowohl den 

Hinweg von der Wohnung zur ersten Tätigkeitsstätte als auch den 

Rückweg ab. Legt ein Arbeitnehmer die Wege zwischen Wohnung und 

erster Tätigkeitsstätte an unterschiedlichen Arbeitstagen zurück, kön-

ne er die Entfernungspauschale für den jeweiligen Arbeitstag folglich 

nur zur Hälfte, also in Höhe von 0,15 Euro pro Entfernungskilometer, 

geltend machen.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 12.02.2020, VI R 42/17

Amtliches Einkommensteuer-Handbuch 2019:  
Online verfügbar

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat das Amtliche Einkommen-

steuer-Handbuch 2019 online gestellt.

Die digitale Ausgabe des Handbuchs biete eine übersichtliche Darstel-

lung aller geltenden Vorschriften des Einkommensteuergesetzes, der 

Einkommensteuer-Durchführungsverordnung und der Einkommen-

steuer-Richtlinien für den Veranlagungszeitraum 2019, erläutert das 

Ministerium. Es enthalte darüber hinaus Hinweise zu höchstrichterli-

cher Rechtsprechung, BMF-Schreiben und zu relevanten Rechtsquellen 

außerhalb des Einkommensteuerrechts.

Das BMF gibt eigenen Angaben zufolge für jedes Jahr ein Amtliches 

Einkommensteuer-Handbuch als digitale und gedruckte Ausgabe her-

aus. Das aktuelle Handbuch ist unter www.bmf-esth.de abrufbar.

Bundesfinanzministerium, PM vom 04.06.2020

Ordnungsgemäß erklärte Einkünfte nicht erfasst: 
Bestandskräftiger Steuerbescheid kann nicht  
berichtigt werden

Hat ein Steuerpflichtiger seine Einkünfte ordnungsgemäß erklärt, wer-

den diese aber vom Finanzamt trotz ergangener Prüf- und Risikohin-

weise im Rahmen eines Risikomanagementsystems nicht erfasst, so 

handelt es sich nicht um ein bloß mechanisches Versehen und eine 
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Berichtigung des bestandskräftigen Einkommensteuerbescheides nach 

§ 129 der Abgabenordnung (AO) ist ausgeschlossen. Dies hat der Bun-

desfinanzhof (BFH) entschieden. Im zugrunde liegenden Fall blieben so 

Einkünfte von fast 130.000 Euro steuerfrei.

Der Kläger hatte in seiner auf dem amtlichen Vordruck eingereichten 

Einkommensteuererklärung Einkünfte aus selbstständiger Arbeit in 

Höhe von 128.641 Euro erklärt. Beim Einscannen der Unterlagen im 

Veranlagungsbezirk des Finanzamtes wurde die Anlage S zur Einkom-

mensteuererklärung versehentlich übersehen, sodass eine Erfassung 

der Einkünfte unterblieb. Nach maschineller Überprüfung der einge-

scannten Daten durch ein Risikomanagementsystem gingen im Ver-

anlagungsbezirk mehrere Prüf- und Risikohinweise ein, die unter ande-

rem auf Einkünfte „des Ehemanns/der Ehefrau von weniger als 4.200 

Euro“ hinwiesen und eine „personelle Prüfung“ des als „risikobehaftet“ 

eingestuften Falls vorsahen.

Die zuständige Sachbearbeiterin bearbeitete diese Prüf- und Risiko-

hinweise, prüfte jedoch nicht, ob die Einkünfte aus selbstständiger 

Arbeit des Klägers zutreffend im Einkommensteuerbescheid übernom-

men worden waren. Erst im Folgejahr wurde der Fehler erkannt und 

der Einkommensteuerbescheid nach § 129 Satz 1 AO berichtigt. Das 

Finanzgericht vertrat die Auffassung, dass das Finanzamt zur Berichti-

gung des Einkommensteuerbescheids berechtigt gewesen sei. Der BFH 

folgte dem nicht und gab dem Steuerpflichtigen Recht.

§ 129 Satz 1 AO erlaube nur die Berichtigung von Schreibfehlern, Re-

chenfehlern und ähnlichen offenbaren Unrichtigkeiten (so genanntes 

mechanische Versehen), die beim Erlass des Verwaltungsakts unterlau-

fen sind. § 129 AO sei dagegen nicht anwendbar, wenn dem Sachbear-

beiter des Finanzamtes ein Tatsachen- oder Rechtsirrtum unterlaufen 

ist oder er den Sachverhalt mangelhaft aufgeklärt hat. Im vorliegenden 

Fall habe der fehlerhafte Einkommensteuerbescheid darauf beruht, 

dass die zutreffende Höhe der im Bescheid angesetzten Einkünfte 

nicht aufgeklärt wurde, obwohl aufgrund der Risiko- und Prüfhinweise 

Zweifel an der Richtigkeit dieser Einkünfte bestanden und deshalb eine 

weitere Sachaufklärung geboten war. Das schließe das Vorliegen eines 

bloß mechanischen Versehens und damit die Anwendung der Berichti-

gungsnorm des § 129 AO aus.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 04.01.2020, VIII R 4/17

Reguläre Anpassung der Renten „Ost“ an Westniveau 
führt nicht zu Erhöhung des Rentenfreibetrags

Die zusammen mit der „normalen“ Erhöhung der Renten erfolgende 

Angleichung der Renten im Beitrittsgebiet an das Westniveau stellt 

eine regelmäßige Rentenanpassung im Sinne des § 22 Nr. 1 Satz 3 

Buchst. a Doppelbuchst. aa Satz 7 Einkommensteuergesetz (EStG) dar. 

Sie kann daher laut Bundesfinanzhof (BFH) zu keiner Neuberechnung 

des steuerfreien Teils der Altersrente (so genannter Rentenfreibetrag) 

führen. Darin liege keine verfassungswidrige Ungleichbehandlung zwi-

schen den in den neuen Bundesländern gezahlten Altersrenten und 

den Altersrenten aus dem übrigen Bundesgebiet.

Der Kläger und seine verstorbene Ehefrau bezogen Altersrenten aus 

der gesetzlichen Rentenversicherung, berechnet nach dem aktuellen 

Rentenwert (Ost). Der Kläger meinte, dass die Anpassung des allge-

meinen Rentenwertes (Ost) an das Westniveau zu einer Erhöhung des 

Rentenfreibetrages führen müsse, da er ansonsten zu niedrig sei. So-

wohl das Finanzamt als Finanzgericht lehnten dies ab.

Der BFH sah dies ebenso. Er wies darauf hin, dass reguläre Renten-

erhöhungen nach dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers nicht 

zu einer Erhöhung des Rentenfreibetrags führen. Dies gelte nicht nur 

für die „normalen“ jährlichen Rentenerhöhungen, sondern auch für 

die Anpassung der in den neuen Bundesländern gezahlten Renten an 

das Westniveau. In beiden Fällen komme den regulären Rentenerhö-

hungen die soziale Funktion zu, die Stellung des Rentners im jewei-

ligen Lohngefüge zu erhalten und fortzuschreiben. Sie dynamisierten 

ähnlich einer Wertsicherungsklausel lediglich die Werthaltigkeit dieser 

Renten, im Fall der Anpassung des aktuellen Rentenwertes (Ost) bezo-

gen auf das Lohngefüge des Beitrittsgebietes.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 03.12.2019, X R 12/18

Verluste aus entschädigungslosem Aktien-Entzug 
können steuerlich geltend gemacht werden

Werden (nach dem 31.12. 2008 erworbene) Aktien einem Aktionär 

ohne Zahlung einer Entschädigung entzogen, indem in einem Insol-

venzplan das Grundkapital einer Aktiengesellschaft (AG) auf null he-

rabgesetzt und das Bezugsrecht des Aktionärs für eine anschließende 
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Kapitalerhöhung ausgeschlossen wird, erleidet der Aktionär einen 

Verlust, der in entsprechender Anwendung des § 20 Absatz 2 Satz 1 

Nr. 1 in Verbindung mit § 20 Absatz 4 Satz 1 des Einkommensteuerge-

setzes (EStG) steuerlich geltend gemacht werden kann. Dies hat der 

Bundesfinanzhof (BFH) entschieden. Er tritt damit der Auffassung des 

Bundesfinanzministeriums (BMF) entgegen. Dieses war dem Revisi-

onsverfahren beigetreten.

Im Streitfall hatte die Klägerin am 14.02.2011 und am 16.01.2012 

insgesamt 39.000 Namensaktien einer inländischen AG zu einem 

Gesamtkaufpreis von 36.262,77 Euro erworben. Im Streitjahr 2012 

wurde über das Vermögen der AG das Insolvenzverfahren eröffnet. In 

einem vom Insolvenzgericht genehmigten Insolvenzplan wurde gemäß 

§ 225a Absatz 2 der Insolvenzordnung (InsO) das Grundkapital der 

AG auf null herabgesetzt und eine Kapitalerhöhung beschlossen, für 

die ein Bezugsrecht der Klägerin und der übrigen Altaktionäre ausge-

schlossen wurde. Der börsliche Handel der Altaktien wurde eingestellt. 

Da die Klägerin für den Untergang ihrer Aktien keinerlei Entschädigung 

erhielt, entstand bei ihr ein Verlust in Höhe ihrer ursprünglichen An-

schaffungskosten. Das Finanzamt weigerte sich, diesen Verlust zu be-

rücksichtigen.

Das sah der BFH anders und gab der Klägerin Recht. Er beurteilte den 

Entzug der Aktien in Höhe von 36.262,77 Euro als steuerbaren Aktien-

veräußerungsverlust. Dieser Verlust sei nach den Beteiligungsquoten 

auf die Gesellschafter der Klägerin zu verteilen. 

Zur Begründung führte der BFH aus, dass der Untergang der Aktien 

keine Veräußerung darstelle und auch sonst vom Steuergesetz nicht 

erfasst werde. Das Gesetz weise insoweit aber eine planwidrige Re-

gelungslücke auf, die im Wege der Analogie zu schließen sei. Die in § 

225a InsO geregelte Sanierungsmöglichkeit sei erst später eingeführt 

worden, ohne die steuerliche Folgen für Kleinanleger wie die Kläge-

rin zu bedenken. Es widerspreche den Vorgaben des Gleichheitssatzes 

des Grundgesetzes in seiner Konkretisierung durch das Leistungsfähig-

keits- und Folgerichtigkeitsprinzip, wenn der von der Klägerin erlitte-

ne Aktienverlust steuerlich nicht berücksichtigt werde, wirtschaftlich 

vergleichbare Verluste (zum Beispiel aufgrund eines Squeeze-Out oder 

aus einer Einziehung von Aktien durch die AG) aber schon.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 03.12.2019, VIII R 34/16

Finanztransaktionsteuer: Hat sie noch Chancen?

Der Deutsche Steuerberaterverband (DStV) informiert auf seinen Sei-

ten aktuell über den Stand der Finanztransaktiensteuer, die seit rund 

zehn Jahren von den EU-Finanzministern diskutiert wird.

So habe Olaf Scholz (SPD), nachdem er 2018 Bundesfinanzminister 

geworden war, seinen europäischen Ministerkollegen nach engen Ab-

stimmungen mit seinem französischen Kollegen Le Maire im Dezem-

ber 2019 einen finalen Vorschlag für einen Richtlinientext zur Einfüh-

rung der Finanztransaktionsteuer vorgelegt. Dieser orientiere sich an 

der bereits seit 2012 existierenden französischen Aktiensteuer.

Besteuert werde danach der Aktienerwerb gelisteter Unternehmen, 

die ihren Hauptsitz im jeweiligen Inland haben sowie im Inland und 

im Ausland ausgegebene Hinterlegungsscheine, die mit Aktien dieser 

Unternehmen unterlegt sind. Dabei würden nur Aktien von solchen 

Unternehmen einbezogen, deren Marktkapitalisierung über einer 

Milliarde Euro liegt. Der Steuersatz solle 0,2 Prozent betragen. Die 

Besteuerung betrifft laut DStV in erster Linie institutionelle Anleger. 

Denn der Anteil der Geschäfte von Privatanlegern am Handelsvolu-

men mit deutschen Aktien sei mit insgesamt drei Prozent sehr klein. In 

Deutschland fielen 150 Firmen unter diese Regelung.

Der nun zur Abstimmung vorgelegte Text reiche nicht mehr an den ur-

sprünglichen Finanztransaktionsteuer-Vorschlag der EU-Kommission 

heran, hebt der DStV hervor. Die Ausklammerung des Derivatehan-

dels, die oben aufgeführten Eckdaten und der auf den zehn Staaten be-

grenzte Wirkungskreis führe zu geschätzten Einnahmen von rund 3,6 

Milliarden Euro. Diese Einnahmen sollen in den nationalen Haushalten 

verbucht werden. 

Der finale Kompromissvorschlag liege im Mai 2020 bereits wieder über 

ein halbes Jahr auf Eis. Nun solle es die deutsche Ratspräsidentschaft 

richten. Die Koalition der Willigen scheine ebenfalls zu bröckeln, so 

der DStV. Österreich habe sich bereits nach Verkündigung des „finalen 

Kompromisses“ ausgeklinkt. Innerhalb der Koalition fordere Entwick-

lungsminister Gerd Müller (CSU) eine Rückkehr zur Ursprungsidee von 

2011. Mit dem Austreten Österreichs aus der verstärkten Zusammen-

arbeit seien es nur noch neun EU-Staaten. Eine weitere Absage eines 

EU-Staates bedeute das Aus für die verstärkte Zusammenarbeit und 

das für das Projekt Finanztransaktions-/Aktiensteuer.
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Am Ende könnte aus einer gut gemeinten europäischen Finanztrans-

aktionsteuer eine koordinierte Aktiensteuer für ein Drittel der EU-

Mitgliedstaaten werden, befürchtet der DStV. Sollte die gemeinsame 

Verabschiedung nicht gelingen, werde die Einführung einer nationalen 

Börsenumsatzsteuer unausweichlich.

Deutscher Steuerberaterverband e.V., PM vom 04.06.2020

Kein Elterngeld bei Wohnsitz im Ausland

Elterngeld wird Personen gewährt, die einen Wohnsitz oder ihren ge-

wöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Darüber hinaus können 

Personen anspruchsberechtigt sein, die vorübergehend ins Ausland 

abgeordnet oder versetzt beziehungsweise bei einer zwischen- oder 

überstaatlichen Einrichtung tätig sind. Diese Voraussetzungen lagen 

in einem Fall eines in die USA ausgereisten hessischen Postbeamten 

während der von seinem Dienstherrn gewährten Elternzeit nicht vor, 

wie das Landessozialgericht (LSG) Hessen entschied.

Der 1973 geborene Postbeamte, dem Sonderurlaub ohne Besoldung 

gewährt wurde, löste 2014 seine Wohnung in Deutschland auf und 

reiste mit seiner US-amerikanischen, schwangeren Ehefrau in die USA, 

wo er seitdem ununterbrochen lebt. Jeweils nach der Geburt seiner 

Töchter im August 2014 und Mai 2016 beantragte der Mann gegen-

über dem Land Hessen die Gewährung von Elterngeld. Dies wurde 

mit der Begründung abgelehnt, dass er über keinen Wohnsitz oder ge-

wöhnlichen Aufenthalt in Deutschland verfüge.

Die Klage des Postbeamten hatte weder in erster noch in zweiter In-

stanz Erfolg. Der Kläger habe weder seinen gewöhnlichen Aufenthalt 

noch einen Wohnsitz in Deutschland, führt das LSG Hessen aus. Er 

habe seine Wohnung vor der Ausreise in die USA aufgegeben. Bereits 

damals sei ein Aufenthalt in den USA von mehr als einem Jahr geplant 

gewesen. Sein Dienstherr, die Deutsche Post AG, habe ihn auch nicht 

ins Ausland versetzt oder abgeordnet. Der Kläger sei schließlich nicht 

vorübergehend bei einer zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung 

tätig. Denn das Generalkonsulat in Houston (Texas), bei welchem er 

seit September 2015 als Pförtner teilzeitbeschäftigt sei, sei eine deut-

sche Behörde auf exterritorialem Gebiet ohne zwischen- oder über-

staatlichen Charakter.

Die Revision wurde nicht zugelassen.

Landessozialgericht Hessen, L 5 EG 9/18

Kindergeld: Ein „Baustein der Personalentwicklung“ 
kostet den Anspruch

Schließt ein junger Mann seine Ausbildung zum Bankkaufmann ab und 

arbeitet er Vollzeit in dem Beruf bei seinem Ausbildungsbetrieb, so 

sind seine Eltern nicht (mehr) kindergeldberechtigt, wenn er parallel 

zu seiner Tätigkeit ein Bankfachwirt-Studium aufnimmt, das er am Fei-

erabend und am Wochenende durchführt. 

Das gelte auch dann, so das Niedersächsische Finanzgericht, wenn die 

Zulassung zu diesem Studium nur mit einer abgeschlossenen Berufs-

ausbildung oder mit einer Berufserfahrung von mindestens drei Jahren 

möglich ist. Es handelt sich nicht mehr um eine „erweiterte Erstaus-

bildung“, sondern um eine Weiterbildungsmaßnahme. Außerdem war 

das Studium hier als ein „Baustein der Personalentwicklung“ zu quali-

fizieren, so dass ein Anspruch auf Kindergeld nicht besteht. 

Niedersächsisches FG, 13 K 171/17 vom 12.11.2019
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Arbeitnehmer

Kurzarbeitergeld: Für Leiharbeitsfirmen nur bei  
Betriebssitz im Inland

Das Bayerische Landessozialgericht (LSG) hat den Eilantrag eines Leih-

arbeitsunternehmens, das seinen Sitz im europäischen Ausland hat, 

auf Gewährung von Kurzarbeitergeld abgelehnt. Voraussetzung für die 

Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld sei es, dass das Unternehmen 

eine Niederlassung in der Bundesrepublik habe. Hierfür seien fiktive 

Betriebsstätten nicht ausreichend.

Die Antragstellerin beschäftigt in Deutschland rund 350 Flugbeglei-

ter, die als Leiharbeitnehmer in Fluglinien eines internationalen Luft-

fahrtkonzerns zum Einsatz kommen. Nachdem die Finanzkontrolle 

Schwarzarbeit die fehlende Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung 

beanstandet hatte, hat die Antragstellerin betont, in Deutschland kei-

ne Niederlassung zu unterhalten.

Bereits im Frühjahr 2019 hatte die Antragstellerin im Rahmen einer 

Stilllegung und dauerhaften Einschränkung von inländischen Stati-

onierungsstandorten mit der Gewerkschaft ver.di einen Sozialplan 

beschlossen. Ende März 2020 erstattete sie – nach Inkrafttreten des 

„Gesetzes zur befristeten krisenbedingten Verbesserung der Regelun-

gen für das Kurzarbeitergeld“, das die erheblichen Auswirkungen der 

Corona-Pandemie abfedern soll – bei der Bundesagentur für Arbeit 

in Saarbrücken Anzeige über Arbeitsausfall. Der beantragte Anerken-

nungsbescheid wurde abgelehnt, über den Widerspruch der Antrag-

stellerin ist bislang nicht entschieden. Zudem erstattete sie Ende April 

2020 bei der Bundesagentur für Arbeit in München unter Verwendung 

derselben Betriebsnummer wie in Saarbrücken erneut eine Anzeige 

über Arbeitsausfall, über die noch nicht entschieden ist.

Mit einem kurz darauf gestellten Antrag auf Eilrechtsschutz beantragte 

das Leiharbeitsunternehmen vor dem Sozialgericht (SG) München, die 

Bundesagentur für Arbeit zur Erteilung eines Anerkennungsbescheides 

zu verpflichten. Das SG hat den Antrag abgelehnt. Auch die hiergegen 

erhobene Beschwerde zum LSG blieb erfolglos.

Die betrieblichen Voraussetzungen für die Gewährung von Kurzar-

beitergeld an im Inland befristet beschäftigtes Flugpersonal, das von 

einem im EU-Ausland ansässigen Leiharbeits-Unternehmen zum Ar-

beitseinsatz an Flugverkehrsgesellschaften im Inland überlassen wird, 

seien nicht erfüllt, wenn hierfür im Inland keine gefestigten betrieb-

lichen Strukturen vorhanden seien, so das LSG. Die Anknüpfung der 

Gewährung von Kurzarbeitergeld an das Vorhandensein eines Betriebs 

oder einer Betriebsabteilung im Inland verstoße (auch) hinsichtlich 

eines im EU-Ausland ansässigen Unternehmens weder gegen das 

Grundgesetz noch gegen das Recht der Europäischen Union.

Zudem sei in Anbetracht des bereits 2019 verabschiedeten Sozialplans 

fraglich, inwieweit die Arbeitsplätze bei der Antragstellerin nicht be-

reits unabhängig von der den Auswirkungen der Corona-Pandemie be-

droht seien. Kurzarbeitergeld diene nach der Zielsetzung des Gesetz-

gebers der Erhaltung von Arbeitsplätzen und sei nicht vorgesehen für 

Arbeitsplätze, deren Wegfall bereits geplant ist.

Bayerisches Landessozialgericht, Beschluss vom 04.06.2020, L 9 AL 

61/20 B ER

Schutz vor Coronavirus am Arbeitsplatz: EU-Regeln 
werden aktualisiert 

Um Arbeitnehmer am Arbeitsplatz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 

zu schützen, hat die Europäische Kommission am 03.06.2020 die 

Richtlinie über biologische Arbeitsstoffe aktualisiert. Das Coronavirus 

SARS-CoV-2 wurde in die Liste der biologischen Arbeitsstoffe aufge-

nommen. Die Liste dient laut Kommission der Sicherheit und Gesund-

heit der Beschäftigten bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen. 

Sie biete allen Arbeitnehmern zusätzlichen Schutz – insbesondere den-

jenigen, die in Krankenhäusern, Industrie und Labors direkt mit dem 

Virus arbeiteten.

Ziel der Richtlinie sei der Schutz der Arbeitnehmer vor der Gefährdung 

ihrer Sicherheit und Gesundheit, der sie aufgrund der Exposition ge-

genüber biologischen Arbeitsstoffen bei der Arbeit ausgesetzt sind 

oder sein können. Die Richtlinie lege spezielle Mindestvorschriften in 

diesem Bereich fest, einschließlich der Vorbeugung gegen eine Gefähr-

dung. Im Sinne dieser Richtlinie seien biologische Arbeitsstoffe zum 

Beispiel Mikroorganismen, einschließlich genetisch veränderter Mikro-

organismen, Zellkulturen und Humanendoparasiten, die Infektionen, 

Allergien oder toxische Wirkungen hervorrufen könnten, erläutert die 

Kommission. Die Arbeitgeber hätten die Gefährdung der Beschäftigten 
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durch Tätigkeiten mit Biostoffen zu beurteilen und müssten entspre-

chend dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung Maßnahmen festle-

gen und ergreifen.

Die neue Richtlinie muss von den Mitgliedstaaten fünf Monate nach 

ihrem Inkrafttreten umgesetzt werden.

Europäische Kommission, PM vom 03.06.2020

Krankentagegeldversicherung: Auch in der  
Freistellung besteht das Arbeitsverhältnis

Arbeitnehmer, die sich in der Freistellungsphase ihrer Altersteilzeit 

befinden, haben Anspruch auf Leistungen aus ihrer privaten Kranken-

tagegeldversicherung. Denn auch in der Freistellungsphase liegt ein 

Arbeitsverhältnis vor. 

Wird ein Versicherter in der Freistellungszeit krank, zahlt die Versiche-

rung zunächst Krankentagegeld und erfährt sie später, dass der Mann 

gar nicht „arbeitete“, so kann sie die gezahlten Gelder dennoch nicht 

zurückfordern. Die Versicherungsgesellschaft konnte nicht mit dem 

Argument durchdringen, dass eine Versicherungsfähigkeit nicht (mehr) 

vorlag, weil mit der Leistung vor Verdienstausfall durch Arbeitsunfä-

higkeit geschützt werden sollte. 

Der Bundesgerichtshof widersprach dem. Versichert sei eine im Voraus 

bestimmte pauschalierte Entschädigung entsprechend den Allgemei-

nen Versicherungsbedingungen für jeden Tag Arbeitsunfähigkeit ohne 

Rücksicht darauf, „welchen Verdienstausfall er tatsächlich erlitten 

hat“. 

BGH, IV ZR 314/17

Einstellungsverfahren: Arbeitgeber hat kein  
allgemeines Fragerecht nach Vorstrafen und  
Ermittlungsverfahren

Im Rahmen eines Einstellungsverfahrens besteht kein allgemeines Fra-

gerecht des Arbeitgebers nach Vorstrafen und Ermittlungsverfahren 

jedweder Art. Der Arbeitgeber darf bei einem Arbeitnehmer vielmehr 

nur Informationen zu solchen Vorstrafen und Ermittlungsverfahren 

einholen, die für den zu besetzenden Arbeitsplatz relevant sein können. 

Dies gilt auch im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens für den öffent-

lichen Dienst, wie das Arbeitsgericht (ArbG) Bonn entschieden hat.

Der Kläger steht bei der Beklagten seit dem 01.08.2018 in einem Aus-

bildungsverhältnis zur Fachkraft für Lagerlogistik. Im Rahmen seiner 

Tätigkeit hat der Kläger Zugriff auf verschiedene hochwertige Vermö-

gensgüter der Beklagten. Im Rahmen des Einstellungsverfahrens bei 

der Beklagten hatte er ein „Personalblatt“ ausgefüllt, in dem er bei den 

Angaben zu „Gerichtlichen Verurteilungen/schwebende Verfahren“ die 

Antwortmöglichkeit „Nein“ ausgewählt hatte. Tatsächlich war dem 

Kläger zu diesem Zeitpunkt jedoch bekannt, dass gegen ihn ein Straf-

verfahren wegen Raubes anhängig war und die Hauptverhandlung er-

öffnet werden sollte. Im Juli 2019 wandte sich der Kläger sodann an 

seinen Vorgesetzten und teilte ihm mit, dass er eine Haftstrafe antre-

ten müsse und er eine Erklärung der Beklagten benötige, dass er seine 

Ausbildung während seines Freigangs fortführen könne. Die Beklagte 

erklärte daraufhin mit Schreiben vom 20.11.2019 die Anfechtung des 

Ausbildungsvertrages des Klägers wegen arglistiger Täuschung.

Das ArbG Bonn hat der Klage stattgegeben. Die Beklagte habe den 

Ausbildungsvertrag des Klägers nicht wegen arglistiger Täuschung 

anfechten können. Grundsätzlich sei der Arbeitgeber im Einstellungs-

verfahren berechtigt, beim Bewerber Informationen zu Vorstrafen 

einzuholen, wenn und soweit diese für die Art des zu besetzenden Ar-

beitsplatzes relevant seien können. Bei einer Bewerbung um ein öf-

fentliches Amt dürfe sich der Arbeitgeber nach anhängigen Straf- und 

Ermittlungsverfahren erkundigen, wenn ein solches Verfahren Zweifel 

an der persönlichen Eignung des Bewerbers für die in Aussicht genom-

mene Tätigkeit begründen kann. Ist hingegen die Frage nach gerichtli-

chen Verurteilungen und schwebenden Verfahren bei einer Abwägung 

mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Bewerbers zu weitge-

hend, sei diese Frage unzulässig und enthebe den Bewerber von der 

Verpflichtung zur wahrheitsgemäßen Beantwortung.

Die von der Beklagten im Rahmen des Personalblattes gestellte un-

spezifizierte Frage nach Ermittlungsverfahren jedweder Art sei bei 

einer Bewerbung um eine Ausbildungsstelle als Fachkraft für Lager-

logistik zu weitgehend und damit unzulässig. Es vermöge nicht jede 

denkbare Straftat Zweifel an der Eignung des Klägers für die Ausbil-

dung zur Fachkraft für Lagerlogistik zu begründen, so das ArbG. Dies 

gelte auch dann, wenn die Ausbildung durch einen öffentlichen Ar-

beitgeber erfolgen soll. Damit aber sei die Beklagte nicht berechtigt 



Schaufenster Steuern Mandantenbrief HANK und PARTNER mbB / Eisenmenger und Kollegen GmbH

Schwäbisch Hall 9

Hinweis auf Risiko schwerer Behinderung unter- 
lassen: Behandelnde Ärzte schadenersatzpflichtig

Unterlassen die eine Schwangere behandelnden Ärzte den Hinweis auf 

das Risiko einer schweren Behinderung des zu gebärenden Kindes, so 

haben die Eltern einen Anspruch auf Schadenersatz, wenn erwiesen 

ist, dass sie bei einem entsprechenden Hinweis die Schwangerschaft 

abgebrochen hätten und dies gemäß § 218a Strafgesetzbuch (StGB) 

gerechtfertigt gewesen wäre. Dies stellt das Oberlandesgericht (OLG) 

Karlsruhe klar.

Die Klägerin suchte das beklagte Krankenhaus im Jahr 2011 wegen 

der Betreuung einer Schwangerschaft auf. Sie hatte bereits 2010 

eine Schwangerschaft aufgrund eines in dem beklagten Krankenhaus 

im Rahmen einer pränatalen Diagnostik festgestellten „Turner- Syn-

droms“ abgebrochen. Eine im November 2011 durchgeführte MRT-

Untersuchung ergab eine „Balkenagenesie“. Dabei handelt es sich um 

ein Fehlen des Balkens zwischen den beiden Gehirnhälften. In solchen 

Fällen kommen zwar die meisten Kinder gesund zur Welt, in zwölf Pro-

zent der diagnostizierten Fälle kommt es allerdings zu schweren Be-

hinderungen. Ob die Kläger über diesen Befund hinreichend aufgeklärt 

wurden, ist zwischen den Parteien streitig. Die Klägerin brachte das 

Kind zur Welt, es leidet an schweren körperlichen und geistigen Ein-

schränkungen.

Die Eltern des Kindes verlangen von dem Krankenhaus und den be-

handelnden Ärzten Ersatz ihres durch die Betreuung des schwer behin-

derten Kindes entstehenden Mehraufwandes, weil sie auf das Risiko 

einer schweren Behinderung nicht hingewiesen worden seien. Sie be-

haupten, sie hätten bei Kenntnis dieses Risikos die Schwangerschaft 

abgebrochen. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Das OLG Karlsruhe hat auf die Berufung der Kläger der Klage über-

wiegend stattgegeben. Nach dem Behandlungsvertrag seien die Ärzte 

verpflichtet gewesen, die Klägerin auf das Risiko einer schweren Behin-

derung hinzuweisen. Denn die Eltern hätten sich mit dem erkennbaren 

Ziel in die Behandlung begeben, möglichst frühzeitig über solche mög-

lichen Schädigungen informiert zu werden. Zwar hätten die behan-

delnden Ärzte der Klägerin empfehlen können, die Schwangerschaft 

nicht abzubrechen, da das Risiko einer schweren Fehlbildung zwar be-

stehe, in der überwiegenden Zahl der Fälle die Kinder aber gesund zur 

Welt kämen. Die Information über das Risiko einer schweren Behinde-

rung habe den Eltern jedoch nicht vorenthalten werden dürfen.

Die Eltern seien im Arztgespräch auf mögliche Verzögerungen in der 

Entwicklung, aber nicht über das Risiko schwerer Schädigungen auf-

geklärt worden. Das OLG kam nach Anhörung der Mutter zu dem Er-

gebnis, dass diese bei Kenntnis des Risikos einer schweren Behinderung 

die Schwangerschaft abgebrochen hätte und – nach sachverständiger 

Beratung durch einen Psychiater – dass der Schwangerschaftsabbruch 

im vorliegenden Ausnahmefall aufgrund der zum damaligen Zeitpunkt 

bereits absehbaren, außergewöhnlich schweren gesundheitlichen Fol-

gen für die Mutter gemäß § 218a Absatz 2 StGB gerechtfertigt gewe-

sen wäre.

Das OLG hat der Mutter im Hinblick auf die bei ihr eingetretenen, 

schwerwiegenden psychischen Folgen, die ebenfalls durch einen psy-

chiatrischen Sachverständigen festgestellt wurden, ein Schmerzens-

geld in Höhe von 20.000 Euro zugesprochen. Ferner wurde den Eltern 

Schadenersatz wegen der gegenüber einem gesunden Kind entstehen-

den vermehrten Unterhaltsleistungen und des vermehrten Pflegeauf-

wandes zugesprochen. Dabei wurde insbesondere berücksichtigt, dass 

das Kind unter einer Fehlbildung der Augen leidet, nicht laufen, krab-

beln, sprechen und greifen kann, der Schluckreflex schwer gestört ist 

und eine starke, therapieresistente Epilepsie eine erhöhte Fürsorge 

und dauernde Rufbereitschaft erfordert.

Die Revision wurde nicht zugelassen. Die Nichtzulassungsbeschwerde 

zum Bundesgerichtshof ist möglich.

Oberlandesgericht Karlsruhe, Urteil vom 19.02.2020, 7 U 139/16

Vergebliche Prozesskosten können bei der  
Erbschaftsteuer abgezogen werden

Kosten eines Zivilprozesses, in dem ein Erbe vermeintliche zum Nach-

lass gehörende Ansprüche des Erblassers geltend gemacht hat, sind als 

Nachlassregelungskosten vom Erwerb von Todes wegen abzugsfähig. 

Die faktische „Steuerfreiheit“ bei misslungener Rückforderung steht 

dem Abzug nicht entgegen. Dies stellt der Bundesfinanzhof (BFH) klar.

Der 1999 verstorbene Erblasser hatte seine Porzellansammlung 1995 

einem städtischen Museum geschenkt. Die Erben forderten nach sei-

nem Tod von der Stadt die Rückgabe der Sammlung mit der Begrün-
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Der Arbeitgeber, ein Zahnarzt, hatte seiner schwangeren Arbeitneh-

merin, einer zahnmedizinischen Mitarbeiterin, den monatlichen Brut-

tolohn für die Monate Oktober, November und Dezember 2017, die ihr 

aufgrund eines allgemeinen mutterschutzrechtlichen Beschäftigungs-

verbotes zustand, erst im März 2018 gezahlt. Dies führte dazu, dass 

diese drei Monate für die Berechnung des Elterngeldes der Arbeitneh-

merin mit null Euro angesetzt wurden. Grund ist, dass gemäß § 2c Ab-

satz 1 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Einkünfte nicht für die 

Berechnung des Elterngeldes zugrunde gelegt werden, die lohnsteuer-

rechtlich so genannte sonstige Bezüge sind. Dies gilt nach der Recht-

sprechung des Bundessozialgerichts auch für eine monatliche Lohn-

zahlung, wenn diese dem Arbeitnehmer später als drei Wochen nach 

Ablauf des Kalenderjahres zufließt. Die Nichtberücksichtigung des zu 

spät gezahlten Lohns führte hier dazu, dass das monatliche Elterngeld 

der Klägerin nur 348,80 Euro anstatt monatlich 420,25 Euro betrug. 

Die Klage der Arbeitnehmerin gegen den Zahnarzt auf Erstattung der 

so entstandenen monatlichen Elterngelddifferenz hatte im Wesentli-

chen Erfolg. Der Zahnarzt schulde die Differenz als Schadenersatzan-

spruch, entschied das LAG. Er habe sich mit dem der Klägerin zuste-

henden Lohn in Verzug befunden und schuldhaft gehandelt. Denn die 

Mitarbeiterin habe ihm eine Kopie des Mutterpasses gegeben, und der 

vom Zahnarzt beauftragte Betriebsarzt habe das Beschäftigungsver-

bot bereits im September 2017 festgestellt.

Der Umstand, dass der Zahnarzt das zum 06.09.2017 begründete Ar-

beitsverhältnis angefochten hatte, weil die Klägerin ihn bei Abschluss 

des Arbeitsvertrages nicht über die Schwangerschaft unterrichtet hat-

te, habe ihn nicht entlastet. Die Anfechtung sei unwirksam gewesen. 

Allerdings habe auch die Klägerin eine Ursache für die Lohnnachzah-

lung nach Ablauf der dritten Kalenderwoche des Folgejahres gesetzt. 

Sie habe sich nämlich am 11.01.2018, das heißt noch vor Ablauf dieser 

Frist, auf einen Vergleich mit einer Widerrufsfrist bis zum 09.03.2018 

eingelassen, nach dem die Zahlung nur gegen Vorlage einer weiteren 

Bescheinigung erfolgen sollte.

Das LAG sah aber den deutlich größeren Verschuldensanteil beim Ar-

beitgeber und verurteilte diesen, der Klägerin 70 Prozent des entgan-

genen Elterngeldes zu zahlen. Außerdem muss der Zahnarzt 341,32 

Euro an Steuerberatungskosten tragen, welche die Klägerin aufwenden 

musste, um zu ermitteln, welcher auf den Ersatzanspruch anrechen-

bare Steuervorteil sich aus der verspäteten Elterngeldzahlung in 2018 

ergab.

Das LAG hat die Revision zum Bundesarbeitsgericht zugelassen. 

Landesarbeitsgericht Düsseldorf, Urteil vom 27.04.2020, 12 Sa 716/19


